
GO: Art. 116 Befugnisse der Fachaufsicht

Art. 116  Befugnisse der Fachaufsicht 
 
(1) 1Die Fachaufsichtsbehörden können sich über Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises in 
gleicher Weise wie die Rechtsaufsichtsbehörden unterrichten (Art. 111). 2Sie können ferner der Gemeinde 
für die Behandlung übertragener Angelegenheiten unter Beachtung des Art. 109 Abs. 2 Satz 2 Weisungen 
erteilen. 3Zu weitergehenden Eingriffen in die Gemeindeverwaltung sind die Fachaufsichtsbehörden 
unbeschadet der Entscheidung über Widersprüche (Art. 118 Nr. 2) nicht befugt.

(2) 1Die Rechtsaufsichtsbehörden sind verpflichtet, die Fachaufsichtsbehörden bei der Durchführung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben nötigenfalls unter Anwendung der in den Art. 113 und 114 festgelegten Befugnisse 
zu unterstützen. 2Bei der Ersatzvornahme tritt die Weisung der Fachaufsichtsbehörde an die Stelle der 
Anordnung der Rechtsaufsichtsbehörde.


